
Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in den Männerchor Witten-Bommern „Lyra“ 1909 e.V.

Ich trete dem Chor bei als:	 		  aktives Mitglied			    förderndes Mitglied

Der Mitgliedsbeitrag ist der beigefügten Beitragsordnung zu entnehmen. 

Für fördernde Mitglieder: Mein Jahresbeitrag beträgt:	 €

Name: 					     Vorname: 				           Geb. Datum: 

Straße:					     PLZ / Ort: 				           Tel.:

Mobil: 					     E-Mail:

Mir ist bekannt, dass ich unter http://www.lyra-witten.de/satzung die gültige Vereinssatzung sowie die Beitragsordnung abru-
fen kann oder beim Vorstand einen aktuellen Ausdruck erhalten kann.

		  , den			   Unterschrift:

Männerchor Witten-Bommern „Lyra“ 1909 e.V.
VR 10920 Amtsgericht Bochum
Steuernummer 348/5810/1094

AUFNAHMEANTRAG

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

Zahlungsempfänger:	 Männerchor Witten-Bommern „Lyra“ 1909 e.V.  •  Beisenweg 28  •   58452 Witten
			   Gläubiger-Identifikationsnummer: DE92ZZZ00000224905

Mandatsreferenz:	 Wird separat mitgeteilt

Ich ermächtige den oben genannten Zahlungsempfänger, gem. Beitragsordnung Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom oben genannten Zahlungsempfänger, auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Angaben des Kontoinhabers:

Name:								        Vorname:

Anschrift:							       PLZ / Ort:

IBAN: 								        BIC: 

		  Bank:

Zahlungsart:	 Wiederkehrende Zahlung

		  , den				              Unterschrift: 

Ausgefülltes und unterschriebenes Formular bitte an oben genannte Adresse senden oder beim Vorstand abgeben.

http://www.lyra-witten.de/satzung


 

Beitragsordnung Männerchor Witten-Bommern „Lyra“ 1909 e.V. 
§ 1 Ermächtigungsgrundlage  

Die Regelungen in dieser Beitragsordnung finden ihre Grundlage in §10 und §12 der Vereinssatzung in der Fas-
sung vom 11.10.2022. Die Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. 

§ 2 Beitragspflicht   

Das Beitragsaufkommen ist eine wesentliche Grundlage für die finanzielle Ausstattung des Vereins. Daher ist der 
Verein darauf angewiesen, dass alle Mitglieder ihrer in der Satzung grundsätzlich verankerten Beitragspflicht 
pünktlich in vollem Umfang nachkommen. Nur so kann der Verein seine Aufgaben erfüllen und seine Leistungen 
gegenüber den Mitgliedern erbringen. Ehrenmitglieder sind von der Zahlung eines Mitgliedsbeitrags befreit.  

§ 3 Fälligkeit des Beitrags  

1. Der Mitgliedsbeitrag ist am 15. Juni eines jeden Jahres ohne weitere Aufforderung fällig. Fällt der 15. auf 
ein Wochenende, verschiebt sich die Fälligkeit auf den nächsten Banktag. Für die Rechtzeitigkeit der Zah-
lung kommt es auf den Eingang des Beitrags auf dem Vereinskonto an.   

2. Bei Eintritt nach dem 15.6. wird der Beitrag erstmalig im Folgejahr fällig. 

§ 4 Art der Mitgliedschaft und Jahresbeiträge 

Aktiv Jahresbeitrag 
Erwachsener 80 EUR 
Jugendliche unter 18 Jahren oder Schüler/Stu-
denten/Auszubildende in Erstausbildung 
(Nachweis kann jährl. eingefordert werden) 

Befreit  

Fördernd Jahresbeitrag 
Fördernd (für Eintritte ab 28.02.2026) min. 50 EUR, darüber hinaus frei wählbar 
Juristische Personen min. 100 EUR, darüber hinaus frei wählbar 

 
§ 5 Zahlungsform  

1. Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen, sind die dem Verein 
dadurch entstehenden Bankgebühren vom Mitglied zu erstatten. 

§ 6 Beitragsrückstand  

1. Bei einem Beitragsrückstand beträgt die Mahngebühr nach einer erfolglosen Zahlungserinnerung 5 € je 
Mahnung.  

§ 7 Soziale Härtefälle 

1. In sozialen Härtefällen kann der Vorstand die Beitragspflicht auf Antrag und bei Nachweis der finanziellen 
Verhältnisse vorübergehend ganz oder teilweise erlassen. Ein Rechtsanspruch auf eine Ermäßigung des 
Mitgliedsbeitrags oder auf eine Freistellung von der Beitragspflicht besteht nicht.  

2. Die Mahngebühren können auf Antrag des zahlungsverpflichteten Mitglieds ganz oder teilweise erlassen 
werden. Der Vorstand entscheidet nach billigem Ermessen.  

§ 8 Kündigung der Mitgliedschaft  

Hat ein Mitglied seine Mitgliedschaft gekündigt, bleibt es bis zum Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft 
verpflichtet, seinen Mitgliedsbeitrag zu leisten und seine sonstigen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.  

§ 9 Änderungen  

Änderungen an dieser Beitragsordnung werden von der Mitgliederversammlung beschlossen. 

§ 10 Inkrafttreten  

Diese Verordnung tritt mit Wirkung zum 27.02.2026 in Kraft. 



Männerchor Witten-Bommern „Lyra“ 1909 e.V.
VR 10920 Amtsgericht Bochum
Steuernummer 348/5810/1094Datenschutzerklärung

Ich willige ein, dass der Männerchor Witten-Bommern „Lyra“ 1909 e.V. als verantwortliche Stelle die in dieser Beitrittserklärung 
erhobenen personenbezogenen Daten, wie Name, Vorname, Titel, Wohnanschrift, Telefon- und Mobilfunknummer, Faxnummer, 
E-Mail Adresse, Geburtsdatum, Bankdaten ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der 
Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet, speichert und weitergibt. Eine Übermittlung von Teilen 
dieser Daten an die jeweiligen Dachverbände findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Chorverbände festgelegten Zwe-
cke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation eines Vereinsbetriebes und ggf. zum Zwecke 
der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Chorverbände, findet ohne 
weitere Zustimmung nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.

Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die personenbezo-
genen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von 
fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

Ich habe den Hinweis des Vereinsvorstands zur Kenntnis genommen, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewähr-
leistung des Datenschutzes getroffen worden sind. Ich bin darüber hinaus einverstanden mit der Veröffentlichung folgender 
Mitgliederdaten im Internet und der Weitergabe an andere Mitglieder (z.B.: Telefon- und Geburtstagslisten): 
Name, Vorname, Titel, Wohnanschrift, Telefon- und Mobilfunknummer, Faxnummer, E-Mail Adresse, Geburtsdatum, Funktion 
im Verein. Mir ist bekannt, dass dennoch bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein 
umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann und dass diese Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine den euro-
päischen vergleichbaren Datenschutzbedingungen kennen und somit der Verein die Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität und 
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantieren kann.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuer-
rechtlichen und vertraglichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Lediglich Name, Vorname, Titel, Funktion im Verein sowie 
Ein- und Austrittsdatum werden zur Erstellung eines Vereins-Archives dauerhaft gespeichert.

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Diese Einwilligungserklärungen erfolgen freiwillig und in 
Kenntnis der jederzeitigen Widerrufbarkeit.

		   ,den			   Unterschrift_____________________

Einwilligung zur Anfertigung und Verwendung von Perso-
nenabbildungen und Tonaufnahmen
Hierdurch erkläre ich, dass ich mit der Anfertigung von Lichtbildern meiner Person im Zusammenhang mit allen Aktivitäten im 
Verein durch Vereinsmitglieder und Dritte einverstanden bin, ebenso mit der Anfertigung von Tonaufnahmen, an denen ich 
allein oder im Chor mitwirke.
Gleichermaßen erkläre ich mich damit einverstanden, dass diese Lichtbild- und Tonaufnahmen von den Verantwortlichen im 
Verein für Zwecke der Vereinsarbeit verwendet werden (Mitgliederzeitschrift, Veranstaltungsflyer, vereinseigene Homepage, 
Social Media, Weiterleitung an befreundete Vereine etc.).
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in 
sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht 
ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.

Die Einwilligung kann jederzeit und ohen Begründung widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief 
oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos Ton- und Videoaufzeich-
nungen im Internet kann durch den Männerchor Witten-Bommern „Lyra“ 1909 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere 
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Männerchor Witten-Bommern „Lyra“ 1909 e.V. 
kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und 
Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung. 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Gruppen-Fotos, Tonaufnahmen und Videos von meiner 
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen (wie z.B. Konzerte) des Vereins gefertigt und im Rahmen der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

		   ,den			   Unterschrift_____________________


	Beitrag: 
	Name: 
	Vorname: 
	Strasse: 
	PLZ: 
	Ort: 
	Status: Off
	Telefon: 
	Mobil: 
	E-Mail: 
	unterschrieben: 
	Unterschrift Datum: 
	Name 2: 
	Vorname 2: 
	Strasse 2: 
	PLZ 2: 
	Ort 2: 
	IBAN: 
	BIC: 
	unterschrieben 2: 
	Unterschrift Datum 2: 
	leeren: 
	drucken: 
	Geburtsdatum: 
	Bank: 
	unterschrieben 3: 
	Unterschrift Datum 3: 
	unterschrieben 4: 
	Unterschrift Datum 4: 


